
Event der Woche

Das erfolgreich abgeschlossene
KWR Summer Associate Pro-

gram 2015 stand diesmal unter dem
Motto „The Best Way To Predict
Your Future Is To Create It“. Vier
ausgewählte Nachwuchstalente
hatten die Möglichkeit, ein einmo-
natiges, bezahltes Praktikum in
einer der führenden Wirtschafts-
kanzleien Österreichs zu absolvie-
ren und so die Tätigkeit vonRechts-
anwälten aus nächster Nähe mitzu-
erleben. KWR-Managing Partner
Thomas Frad freute sich über die
neuen Nachwuchstalente Wolf-
gang Hellsberg, Valentina Riedler,
Sophia Fida und Florian Schwetz,
die in einem intensiven Auswahl-
verfahren aus rund 160 Bewerbern
ausgewählt worden waren. Nach
Abschluss des Praktikums, das von
Clemens Berlakovits geleitet wur-
de, lobten die vier Absolventen die
spannenden Tätigkeitsfelder, die
intensive Betreuung durch die
KWR-Anwälte sowie das abwechs-
lungsreiche Programm.

Deals der Woche

Die Rechtsanwaltssozietät CMS
hat den Münchner Aurelius-

Konzern beim Erwerb der europäi-
schen Handarbeitssparte von der
britischen Coats PLC beraten. Das
internationale CMS-Team unter der
Federführung von Maximilian
Gruber wurde in Wien von Partner
Johannes Trenkwalder, Rechts-
anwältin Lisa Oberlechner und
Caroline Schmidt unterstützt.

Die Anwaltskanzlei DLA Piper
hat die Porr AG bei der Platzie-

rung ihres ersten Schuldscheindar-
lehens in der Höhe von 185,5Millio-
nen Euro beraten. Kapitalmarkt-
spezialist Christian Temmel in
Wien und die deutsche Finanzie-
rungspartnerin Nina Siedler leite-
ten dabei das internationale Bera-
tungsteam.

Die Rechtsanwaltskanzlei Schön-
herr hat die Rohrdorfer-Gruppe

beim Erwerb der Cemex-Standorte
in Österreich und Ungarn beraten.
Das Corporate/M&A-Team wurde
von Partner Alexander Popp gelei-
tet und bestand aus Rechtsanwalt
Clemens Leitner und den beiden
Associates Manuel Ritt-Huemer
und Florian Hutzl. Die Partner
Hanno Wollmann und Franz
Urlesberger, EU & Competition, be-
rieten hinsichtlich wettbewerbs-
rechtlicher Aspekte. Das Team setz-
te sich außerdemaus PartnerBernd

Rajal, Regulatory, Partner Stefan
Kühteubl, Arbeitsrecht, Rechtsan-
walt Constantin Benes,Real Estate,
Associate Julia Spitzbart, Regulato-
ry, Associate Karolin Andréewitch,
Arbeitsrecht, und Associate Sandra
Seldte, Real Estate, zusammen.

Weiters hat Schönherr die Immi-
gon Portfolioabbau AG beim

Verkauf der VB Leasing Finanzie-
rungsgesellschaft m.b.H. an die Ba-
wag PSK Leasing GmbH beraten.
Das Schönherr-Team wurde von
den Partnern Thomas Kulnigg und
SaschaHödl,beideCorporate/M&A,
geleitet. Unterstützt wurden sie
von Partner Franz Urlesberger,
EU & Competition, Rechtsanwalt
Clemens Rainer, Corporate/M&A,
und Rechtsanwalt Hutan Rahmani,
Banking&Finance/CapitalMarkets.

LEGAL § PEOPLE
Branchen-News aus der Welt des Rechts

Thomas Frad mit den Absolventen
des KWR-Programs. [KWR]

Christian Temmel leitete den DLA-
Piper-Deal. [DLA Piper]

Alexander Popp stand dem Schön-
herr-Team vor. [Schönherr]
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Kasse blitzt ab:
Mutter behält
Kindergeld
OGH schließt Rückforderung
eines legalen Bezugs aus.

Wien. Der Oberste Gerichtshof
(OGH) hat nun endgültig einen
kuriosen Streit um Kinderbe-
treuungsgeld entschieden, das
eine Mutter im Jahr 2010 völlig
legal bezogen hat. Gestützt auf
eine nachträgliche Gesetzesän-
derung, die Eltern eigentlich ent-
gegenkommen sollte, verlangte
die Oberösterreichische Gebiets-
krankenkasse 2179,50 Euro zu-
rück. Doch der OGH ließ die
Kasse in letzter Instanz abblitzen
(10 ObS 36/15i).

Zahlen neu hochgerechnet
Die Frau hatte das Kinderbe-
treuungsgeld für die Monate
August bis Dezember 2010 be-
zogen und die damals geltende
Zuverdienstgrenze nicht über-
schritten. Mit einer Änderung
des Kinderbetreuungsgeldge-
setzes 2013 wollte der Gesetzge-
ber die Verwaltung vereinfa-
chen und es Eltern erleichtern,
die Unterstützung in Anspruch
zu nehmen. Obwohl die Novelle
auch das erklärte Ziel hatte, El-
tern von einer Rückzahlungs-
verpflichtung zu befreien,
brachte es die Kasse im Fall der
Frau auf die gegenteilige Idee:
Nach der neuerdings vorgese-
henen Formel ergab die Hoch-
rechnung der seinerzeitigen Be-
züge der Frau auf das ganze Jahr
2010, dass sie die Zuverdienst-
grenze um 3421,72 Euro über-
schritten hatte. Deshalb sollte
sie nach Meinung der Kasse das
Kindergeld zurückzahlen.

Die Frau setzte sich jedoch,
vertreten durch die Linzer An-
waltssocietät Sattlegger Dornin-
ger Steiner & Partner, mit einer
Feststellungsklage in allen In-
stanzen gegen die Kasse durch.
Schon der Wortlaut des Geset-
zes erlaube eine Rückforderung
bloß eines solchen Kinderbe-
treuungsgelds, das „nicht ge-
bührt hat“ – was hier nicht der
Fall war. Auch seien nicht nach-
träglich neue Tatsachen be-
kannt geworden, die eine Rück-
forderung rechtfertigten. (kom)

Autohacking noch nicht strafbar
Fernsteuerung. Forschern ist es gelungen, von fern die Kontrolle über Autos zu übernehmen.
Der Gesetzgeber hat noch keine Antwort auf diese bedrohliche Form von Cyberkriminalität.

VON LUKAS FEILER
UND BERNHARD KAINZ

Wien. An den Gedanken, dass ein
Computer von Hackern übernom-
men werden könnte, haben sich
viele bereits gewöhnt. Dass man
mitten auf der Autobahn das eigene
Auto nicht mehr steuern könnte, ist
jedoch noch ein ziemlich neuer Ge-
danke und zu Recht mit einem be-
sonderen Gefühl des Kontrollver-
lusts verbunden. Nichts untergräbt
das aus der TV-Serie „Knight Rider“
bekannte Bild „ein Mann und sein
Auto“ so sehr wie die reale Mög-
lichkeit, dass dieses von Unbekann-
ten kontrolliert werden könnte.

Im Juli demonstrierten Sicher-
heitsforscher vor laufender Kamera,
wie sie per Internet Zugang zum
Boardcomputer eines fahrenden
Autos erlangen. Nachdem sie von
fern die Lüftung eingeschaltet und
die Stereoanlage laut gestellt hatten,
schalteten sie die Scheibenwischer
ein und brachten das Auto auf einer
Schnellstraße zum Stehen. Auch das
Versperren der Türen sowie das De-
aktivieren der Bremsen war ohne
Probleme während der Fahrt mög-
lich. Drei Tage später hat der betrof-
fene Autohersteller für 1,4 Millionen
Fahrzeuge einen Rückruf gestartet.

Um Risken für die Cyber-
sicherheit von Fahrzeugen zu be-
gegnen, wurde im Juli im US-Senat
ein Gesetzesvorschlag eingebracht,
der Autohersteller dazu verpflich-
ten soll, angemessene Sicherheits-
maßnahmen zu implementieren.
Nach dem Security and Privacy in
Your Car Act of 2015 sollen kriti-
sche Systeme zur Fahrzeugsteue-
rung und nicht kritische wie das
Unterhaltungssystem voneinander
logisch getrennt werden. Weiters
sollen die Cybersicherheit aller
neuen Autos evaluiert und die Er-
gebnisse der Evaluierung beim
Verkauf angegeben werden.

Dieser duale regulatorische
Ansatz ähnelt jenem, den die EU
hinsichtlich CO2-Emissionen von
Pkw gewählt hat: Einerseits werden
maximale Emissionswerte vorge-
schrieben, andererseits müssen
gewisse Umweltinformationen zu

CO2-Emissionen eines Pkw beim
Verkauf angegeben werden. Das
erhöht die Markttransparenz, Käu-
fer können informiert entscheiden.

In der EU gibt es derzeit aller-
dings keinerlei Vorschläge, die Cy-
bersicherheit von Fahrzeugen zu re-
gulieren, sodass die Anwendbarkeit
allgemeiner Rechtsnormen zu prü-
fen ist. In vielen Fällen ist zunächst
eine Anwendbarkeit des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG) zu prü-
fen. Denn wenn das vernetzte Auto
auch einen Internetzugang bietet,
kann der Autohersteller – abhängig
von seinem sonstigen Diensteange-
bot und der Vertragsstruktur – als
Anbieter eines öffentlichen Kom-
munikationsdienstes klassifiziert
werden. Das macht das TKG an-
wendbar. Nach ihm müsste der Au-
tohersteller insbesondere angemes-
sene Maßnahmen zur Netzwerksi-
cherheit implementieren.

Davon unabhängig ist eine
Haftung des Herstellers, nach dem
Produkthaftungsgesetz zu prüfen.
Gemäß PHG haftet der Hersteller
bzw. Importeur, wenn ein Produkt
fehlerhaft ist und dadurch ein Per-

sonenschaden oder an einer ande-
ren Sache als dem Produkt selbst
ein Schaden entsteht. Ob ein Feh-
ler vorliegt, ergibt sich nach dem
PHG insbesondere unter Berück-
sichtigung des billigerweise zu er-
wartenden Gebrauchs. Nach über-
wiegender Ansicht ist ein krasser
Missbrauch, wie ein vorsätzliches
Hacking durch einen Dritten, nicht
billigerweise zu erwarten; eine Haf-
tung des Autoherstellers nach PHG
ist deshalb unwahrscheinlich.

Fahrzeughalter außer Obligo
Auch der Halter eines gehackten
Fahrzeugs wird nicht für Schäden
haften. Dies, obwohl das Eisen-
bahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht-
gesetz grundsätzlich eine verschul-
densunabhängige Gefährdungshaf-
tung des Halters vorsieht. Denn
nach EKHG scheidet eine Haftung
aus, wenn der Unfall auf das Ver-
halten eines Dritten zurückzufüh-
ren ist, daher ein für den Halter un-
abwendbares Ereignis vorliegt.

Der Hacker selbst haftet natür-
lich für alle von ihm verursachten
Schäden. Darüber hinaus ist er

auch strafrechtlich verantwortlich
für alle vorsätzlichen Sachbeschä-
digungen sowie alle im Zuge des
Hackings verursachten Personen-
schäden. Das bloße Hacking eines
Fahrzeugs sowie die Übernahme
der Kontrolle darüber wird hinge-
gen vielfach straflos bleiben.

Denn Hacking ist in Österreich
nach wie vor nur dann strafbar,
wenn der Täter mit der Absicht
handelt, sich von Daten Kenntnis
zu verschaffen, die im gehackten
System gespeichert sind (§ 118a
StGB). Wer ein fremdes Fahrzeug
hackt, um es unter seine Kontrolle
zu bringen, bleibt straflos. Wenn
der Hacker das Fahrzeug selbst
lenkt, kommt allenfalls eine Straf-
barkeit wegen des unbefugten
Gebrauchs des Fahrzeugs (§ 136
StGB) in Betracht. Bringt er das
Fahrzeug aber nur zum Halten
oder stellt er das Radio auf volle
Lautstärke, scheidet eine Strafbar-
keit nach geltender Rechtslage aus.

Dr. Lukas Feiler, SSCP CIPP/E, ist Rechts-
anwalt, Bernhard Kainz, LL.B. LL.M., Rechts-
anwaltsanwärter bei Baker & McKenzie.

Schon David Hasselhoff (hier 2010 auf Wien-Besuch) konnte als Knight Rider ein Auto fernsteuern – aber nur seinen K.I.T.T. [ Clemens Fabry ]
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Em. Univ.-Prof. Werner Doralt war Vorstand

des Instituts für Finanzrecht der Uni Wien.

Fleißaufgabe auf

einem Verkehrs-

zeichen: Die

Schreibweise mit

Binnen-I lässt sich

nicht zur Pflicht

erheben.

[ Clemens Fabry ]
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Was junge Juristen nach ihrem Abschluss erwartet

Quelle: Statistik Austria, Uniport, Universität Wien · Grafik: „Die Presse“ · GK
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Fixer Job, mehr Geld: Jusstu
dium rechnet sich

Rechtspanora
ma am Juridicum. Als Jurist hat m

an es zwar vielleicht nic
ht mehr so leicht wie einst, und auch eine Karriere

im Auslandmag schwieriger sein. Do
ch Statistik und Experten betonen, wie sehr sich ein Jusstudium nach wie vor rechnet.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Es war kein Zufall, dass das

letztwöchige „Rechtspanor
ama am

Juridicum“ von auffällig vielen jun-

gen Leuten im Zuseherraum
ver-

folgt wurde. Galt es
doch, die Frage

„Warum Jus studieren – und wie

und wo?“ zu beantworten. Paul

Oberhammer, Dekan der Jusfakultä
t

an der Universität Wien, betonte,

dass sich ein Jusstudium lohnt:

„Man kann auch heute mit Fug und

Recht behaup
ten: Wer eine juristi-

sche Ausbildung abschließt, ha
t auf

dem Arbeitsmarkt hervorragend
e

Aussichten“, s
agte Oberhammer bei

der gemeinsam von „Presse“ und

Juridicum veranstalteten
Debatte.

Der Dekan verwies auf das Ab
-

solvententrack
ing der Universität

Wien, das für den Zeitraum 2003

bis 2011 gemeinsam mit der Statis-

tik Austria die Karriere der Studien-

abgänger erfasste. Dabei zeigte

sich, dass Juristen fünf Jahre nach

Studienende
fast alle noch einen

Job hatten, auch wenn die erste

Jobsuche etwas länger als b
ei ande-

ren Akademikern gedauert haben

mag. Speziell w
enn es um das Ein-

kommen ging, waren Juristen den

Durchschnittsa
kademikern voraus.

Johannes Kopf, Vorstand des

Arbeitsmarktservice
Österreich,

warb dafür, jedenfa
lls auf die Uni

zu

gehen. „Ganz
generell gilt a

uf dem

Arbeitsmarkt: Selbst das falsche

Studium ist besser als keines“, er-

klärte Kopf, der selb
st Jus studiert

e.

„Ich wusste seit meinem zwölften

Lebensjahr, dass ich Anwalt wer-

de“, sagte Kopf. Er schnupperte
in

eine Kanzlei hinei
n. „Dann wusste

ich, dass ich sicher nicht Anwalt

werden wollte“, so Kopf. An seinem

Beispiel zeige
sich aber schon ein

weiterer Vorteil des Jusstudiums:

dass man nicht wie etwa ein Veteri-

närmediziner an ein bestimmtes

Gebiet gebun
den ist. „Man lernt im

Jusstudium, auch wenn man später

nicht als Jurist arbeitet
, eine Denk-

weise, die einem ein ganzes Leben

lang hilft“, meinte Kopf.

Gefion Hauer, Leiterin Recht

der als Sporta
rtikelherstelle

r tätigen

Head-Gruppe,
rügte, dass das Jus-

studium sie nicht auf den
Arbeits-

alltag vorbereitet habe. Das Wich-

tigste in ihrem Job sei es, Verträg
e

zu erstellen oder zu prüfen. „Ich

habe im Studium kein einziges Mal

einen Vertrag erstellen oder prüfen

dürfen“, sagte
sie. Dem entgegnete

Oberhammer, dass es Dinge gebe,

die man besser im Job lerne. „Jeder

wäre, der glaub
t, dass man an Unis

so weit gebracht w
ird, dass man in

der Praxis einsatzfähig ist, ist ein

Narr“, sagte er. Aber die Uni lehre

„die Skills“, die man brauche. Man

könne sich im Studium inzwischen

auch im Vertragsrecht
vertiefen,

wennman dies wolle.

Zwei gute Noten:
Eins und Vier

Wasmuss ein Jusabsolvent k
önnen,

um einen Job zu bekommen? Die

Prüfungsnote
n schaue sie in der

Regel nicht an
, berichtete H

auer. Es

gebe zwei Noten, die gut sind,

meinte Kopf. „D
er Einser über

zeugt

in Exzellenz, der Vierer in Effi-

zienz.“ Hervorgehoben
wurde die

Notwendigkeit guter Englisch-

kenntnisse. W
enn diese fehlen, sei

dies in ihrer Firma, die zu 90 Pro-

zent in dieser Sprach
e arbeite, „ein

absolutes No-Go“, meinte Hauer.

Wer eine klassische Juristen-

karriere anstrebt, sollt
e wissen: An-

walt ist nicht gl
eich Anwalt. Je nach

Fachgebiet und Spezialisierun
gs-

grad unterscheide
sich der Alltag

sehr, sagte Ferdinand Graf, Rechts-

anwalt bei Graf Pitkowitz Rechts-

anwälte. Es gebe den Trend, dass

Unternehmen Leute mit Anwalts-

prüfung anstellen, dam
it diese mit

Anwälten auf Augenhöhe verhan-

deln. Noch einen Tipp hatte Graf

parat: „Das Strafrecht hat lange

Zeit ein Schattendase
in geführt,

nun aber spielt es eine erhebliche

Rolle.“ Experten, die Wirtschafts-

und Strafrecht unter einen Hut

bringen, seien
gefragt.

„Ein bekannter An
walt hat mir

vor 25 Jahren erzählt: ,Werden Sie

Wirtschaftsanwa
lt! Wenn Sie da

nicht Erfolg haben, müssen Sie

dumm und faul sein. Eine
s von bei-

den ist noch unschädlich‘“
, berich-

tete Claus Staringer, Steuerberater

bei Freshfield
s Bruckhaus D

eringer.

Er wisse nicht, ob das je gestimmt

habe, heute sei es aber sic
her nicht

so. Es gebe einen „ganz starken

Wettbewerb im Anwaltsbereich“.

„Fachwissen ist nicht die Krönung.

sondern die Grundlage“,
betonte

Staringer. Es
komme auf Fähigkei-

ten wie eine schnelle Auffassungs-

gabe an. Und das Können, a
us gro-

ßen Problemen kleine zumachen.

Anwelcher Uni stu
dieren?

Beim Jusstudium hat man zumin-

dest in Wien die Wahl der Qual. Auf

derWU gibt es dasWirtschaftsrech
t,

auf der Haupt-Uni das klassische

Studium. Staringer, de
r auf der WU

Steuerrecht le
hrt, erklärte die Vor-

züge des WU-Studiums: Kosten-

rechnung zu lernen möge für Juris-

ten schwierig sein, aber es s
ei auch

eine große Be
reicherung. G

leichzei-

tig lasse man nicht wirtschaftsrele-

vante Fächer w
eg. Oberhammer be-

tonte, dass Fächer wie Völkerrecht

auch wichtig seien, etwa wenn je-

mand einmal zur UNO möchte.

Wer wolle, könne sich am Juridi-

cum und an der WU in Wirtschafts-

fächern spezialisieren
.

Was sind nun Nachteile eines

Jusstudiums? Man habe es interna-

tional schwerer als etwa Architek-

ten, weil schon eine deutsche
Kanz-

lei kaum jemanden engagiert, der

österreichisch
es Recht studier

t hat,

wurde betont. Der Weg ins Spitzen-

management dürfte mit BWL leich-

ter sein. Früher, so meinte man-

cher, war es noch einfacher, mit Jus

einen guten Job zu finden. Graf fr
ei-

lich appellierte, di
e Zukunft rosi

g zu

sehen: „Gerad
e durch die Digitali-

sierung eröffnen sich für Berater

viele neueMöglichkeiten.“

Die Diskutanten: Claus Staringer, Johannes Kopf, Paul Oberhammer, „Presse“-Moderator Benedikt Kommenda, Gefion Hauer und Ferdinand Graf (v. l. n. r.).
[ Clemens Fabry ]

+67% Mehr Arbeitnehmer klagen

Quelle: AK Wien · Grafik: „Die Presse“ · GK
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„Ohne Steuerehrlichkeit
geht System zugrunde“
Schwarzarbeit. AK-Jurist Trenner hofft auf Anti-Sozial-betrugs-Gesetz. Erfolge im Rechtsschutz sieht er belegt.
Wien. Hans Trenner rechnet mit
Mehrarbeit, nimmt sie aber in
Kauf. Trenner leitet den Bereich
Beratung und Rechtsschutz der
Arbeiterkammer Wien und be-
grüßt das geplante Sozialbetrugs-
bekämpfungsgesetz. „Ich bin froh,
dass der Gesetzgeber sich erst-
mals dem Thema aus Sicht der
Arbeitnehmer widmet“, so Tren-
ner zur „Presse“. Das geplante
Mittel gegen Schwarzarbeit werde
bewirken, dass der AK-Rechts-
schutz mehr Verfahren führen
müsse. „Das wird anstrengend,
aber wir werden es schaffen.“

Unternehmen, die Scheinfir-
men einsetzen, sollen mit dem
Gesetz haftbar gemacht werden.
Und zwar, damit die dort tätigen
Arbeitnehmer auch dann ihren
Lohn bekommen, wenn die
Scheinfirma von der Bildfläche
verschwindet. Weil die Arbeit-
nehmer am prekärsten unteren
Ende der Kette üblicherweise
gleich bei mehreren Scheinfir-
men zugleich arbeiten, werde
man statt eines Schuldners gleich
mehrere suchen und belangen
müssen. „Aus einem Rechtsfall
werden fünf, weil Herr XY auf
fünf Baustellen gearbeitet hat.“ Es
werde nicht einfach sein, die Auf-
traggeber der Scheinunterneh-
men – Trenner nennt diese rund-
weg Verbrecher – zu identifizie-
ren. „Wir werden auch daneben-
greifen, aber schon die Befürch-
tung, dass man als Auftraggeber
zahlen muss, wird abschreckend
wirken“, sagt Trenner.

Die Scheinfirmen arbeiten
zu Kampfpreisen, die nur mög-

lich sind, weil sie zu wenig Lohn,
keine Sozialversicherung und
keine Steuer zahlen. Im Interesse
der Allgemeinheit müsse dieser
Sozialbetrug bekämpft werden,
und zwar nicht nur in der Bau-
branche, sondern auch in einer
zweiten Problembranche auf
Trenners Radar: „Im Gastgewer-
be ist es eindeutig so, dass Abga-
benregelungen wie Benimmre-
geln behandelt werden: Man
hält sich daran, wenn man es
gut findet.“ Aus Trenners Sicht
unerträglich: „Es muss mehr
Steuerehrlichkeit geben, sonst
geht das System zugrunde.“

Arbeitgeber klagen seltener
Welchen Beitrag die AK beim
Rechtsschutz für ihre Mitglieder
leistet, wurde anhand von Akten
am Arbeits- und Sozialgericht
Wien untersucht. An zwei von drei
der rund 5000 Verfahren dort
wirkt die AK mit. Vom Jahr 1991 –
gleich nach Einführung des AK-
Rechtsschutzes – bis 2000 stieg die
Zahl der Arbeitnehmerklagen um
67 Prozent, während jene der Ar-
beitgeberklagen um 60 Prozent
sank (s. Grafik). Trenner sieht da-
mit belegt, „dass offenbar eine
hohe Präventionswirkung davon
ausgeht, wenn man weiß, die AK
tritt auf der Gegenseite auf“. Ist die
Rechtsposition eines Arbeitneh-
mers plausibel, übernimmt die AK
das Risiko des Prozessierens. In-
teressant ist: Bei den Arbeitneh-
merklagen hat sich das anfangs
ausgewogene Verhältnis Ange-
stellte/Arbeiter stark zugunsten
der Arbeiter verschoben. (kom)
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Tochter entführt: Österreich
muss Italiener entschädigen
Menschenrechtsurteil. Österreicherin verließ mit Tochter italienischenMann. Er bekommt 25.000 Euro, weil Justiz Rückführung verschleppte.
VON BENEDIKT KOMMENDA

Wien. Tempo ist bei Streitigkeiten
zwischen Eltern über das Sorge-
recht für Kinder das Um und Auf:Ein wirksamer Schutz des (getrenn-
ten) Privat- und Familienlebens der
Beteiligten erfordert, „dass die
künftigen Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern nicht durch den
bloßen Zeitablauf bestimmt wer-
den“. Das betont der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) in einem Urteil über einen
österreichisch-italienischen Kin-
desentführungsfall („M. A. gegen
Österreich“, 4097/13). Der Straß-
burger Gerichtshof verurteilt damitÖsterreich, den italienischen Vater
mit 25.000 Euro zu entschädigen.Denn Österreichs Gerichte haben
Verfügungen der italienischen Jus-
tiz, mit denen der von Mutter und
Kind verlassene Vater seine Tochter
hätte zu sich bekommen sollen,nicht rasch genug umgesetzt. Die
Tochter lebt vielmehr noch immer
bei ihrer Mutter und deren Lebens-
gefährten inÖsterreich.

Die Angelegenheit ist, wiewohldie handelnden Personen auf An-
trag des Beschwerdeführers nur
mit ihren Initialen bezeichnet wer-
den, unschwer als der Fall Povse zu
identifizieren. Die Steirerin Doris
Povse und ihr damaliger italieni-
scher Lebensgefährte bekamen im
Dezember 2006 ihre Tochter Sofia.Die Beziehung zerbrach, und Pov-
se ergriff mit Sofia die Flucht nach
Österreich. Ohne den Vater zu fra-
gen, der nach italienischem Rechtzusammen mit ihr die Obsorge für
die Tochter hatte. Damit war die
Ausreise eine Entführung im Sinn
des Haager Übereinkommens über
die zivilrechtlichen Aspekte der
Kindesentführung.

Nach diesem HKÜ muss das
Kind in jenen Staat zurückgebrachtwerden, aus dem es gegen denWil-
len eines Elternteils geholt wurde.Dort soll über sein weiteres Schick-
sal entschieden werden. Das ein-
schlägige EU-Recht (Brüssel-IIa-
Verordnung“) schreibt vor, dass die
Gerichte einander über die Gren-
zen hinweg vertrauen, dass also
eine Entscheidung im früheren

Aufenthaltsstaat im neuen zu ak-
zeptieren ist.

Im Fall Povse billigte das Vene-
diger Jugendgericht der Mutter
zwar zuerst zu, in Österreich zu
bleiben. 2009, als der Kontakt des
Vaters zu Sofia abgerissen war, ord-
nete das Gericht aber die Rückfüh-
rung an. Stattdessen folgte ein bei-
spielloser juristischer Streit auf al-
len Ebenen dies- und jenseits der
Grenze, vom Bezirksgericht Leoben
bis zum EU-Gerichtshof und – ein
erstes Mal bereits 2013 – zum
EGMR. Povse scheute die Öffent-
lichkeit nicht: Sie schrieb ein Buch
zum Thema, einmal ließ sie sichmitSofia vom wahlkämpfenden Frank
Stronach von der Flucht durch Eu-
ropa per Privatjet heimbringen.Derzeit läuft wieder ein Verfahren
über die Obsorge in Venedig.
2009 Rückführung angeordnet
In seiner aktuellen Entscheidung
räumt der Straßburger Gerichtshofein, dass der Fall für die Gerichte

alles andere als leicht zu bewälti-
gen war – auch wegen der unnach-
giebigen Haltung der beiden El-
tern. Trotzdem bleibt es ein Fak-
tum, dass der Vater bereits im Sep-
tember 2009 eine rechtskräftige
vollstreckbare Entscheidung aus
Italien hatte, deren Umsetzung die
Justiz in Österreich bis heute nichtgewährleisten konnte. Dabei drohe
gerade in solchen Fällen, das Ver-
streichen der Zeit die Position des
getrennt lebenden Elternteils un-
wiederbringlich zu zerstören. Der
Gerichtshof spricht dem in seinem
Recht auf Privat- und Familienle-
ben verletzten Vater 20.000 Euro
als Ersatz für seine immateriellen
Schäden zu; 5000 weitere bekommter für die Verfahrenskosten.

Der Gerichtshof kritisiert, dass
die aktuelle Rechtslage in Öster-
reich die rasche Umsetzung der
italienischen Entscheidung nichtgerade erleichtert habe. Das Justiz-
ministerium prüft jetzt, wie das
Verfahren abgekürzt werden kann.

Wenn Elternteile allein mit den Kindern verreisen, verlangen einzelne Zielländer die schriftliche Einwilligung des anderen Teils. [ Reuters]

Reisen nur mit Signatur?
Elternteile mit Kindern. Reisebüros empfehlenschriftliche Einwilligung des anderen, teils ohne Bedarf.
Wien. „Als allein reisende Erzie-
hungsberechtigte mit Ihren Kin-
dern nehmen Sie bitte eine Reise-
erlaubnis Ihres Mannes mit.“ Die
so angesprochene Kundin eines
Reisebüros mit Reiseziel Griechen-
land wunderte sich, wie es um die
Reisefreiheit in der EU anno 2015
bestellt ist. „Anscheinend kommtes immer wieder vor, dass kontrol-
liert wird, ob auch der zweite Erzie-
hungsberechtigte die Reise mit den
gemeinsamen Kindern erlaubt“,teilte man ihr mit.

Warum? Weil zwischen Öster-
reichern und Griechen schon man-
cher Streit um Kindesentführungen
durch einen Elternteil tobte? Wie es
scheint, hat dieses Reisebüro eine
Branchenempfehlung zu weit ver-
standen. Es gibt Länder, die von al-
lein reisenden Minderjährigen eine

schriftliche Erlaubnis der Eltern
verlangen. Für Italien etwa emp-
fiehlt das Außenministerium unter
15-Jährigen, eine von der italieni-
schen Botschaft amtlich beglaubig-
te Einverständniserklärung der Er-
ziehungsberechtigten mitzuführen.Auch für Griechenland brauchten
Minderjährige eine Konsenserklä-
rung der Obsorgeberechtigten, in
Englisch und vomGericht oder No-
tar beglaubigt – all das aber nur,falls die Minderjährigen ohne Ob-
sorgeberechtigte reisen (also allein
oder z. B. mit den Großeltern).

Nur einzelne Länder verlangen
wirklich die schriftliche Erlaubnis
des anderen Elternteils, wenn einer
allein mit den Kindern verreist:etwa Ägypten, Kanada. (kom)

www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/
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Was Uber darf: Zweifel angebracht
Reaktion.Hat Fahrdienstvermittler doch Gewerberechtsprobleme? Eine Gegenthese.

VON ARNO BRAUNEIS

Wien. Im Rechtspanorama vom
17. August wurde (von RA Sebas-
tian Mahr, Anm.) die Auffassung
vertreten, dass der Fahrdienstver-
mittler Uber dem Gewerberecht
entsprechen dürfte. Da sind jedoch
Zweifel angebracht.

Uber operiert in Österreich
als niederländisches Unternehmen.
Die Mietwagenunternehmer schlie-
ßen mit Uber B.V. einen Vertrag,
die Fahrgäste erhalten nach der
Fahrt eine von Uber B.V. im Auftrag
des Mietwagenunternehmers aus-
gestellte Rechnung übermittelt.

Das Gelegenheitsverkehrsge-
setz 1996 regelt die gewerbsmäßige
Beförderung von Personen mit
Kraftfahrzeugen unter anderem für
das Mietwagen- und das Taxige-
werbe. Auf Basis dieses Gesetzes
wurde die Wiener Taxi-, Mietwa-
gen- und Gästewagen-Betriebsord-
nung („Verordnung“) erlassen.

Uber bietet seine Leistung –
wie ein Taxi – mit einer fixen (An-
fahrts-)Gebühr sowie einer Kilo-
meter- und Zeitgebühr an, gibt also
dem Mietwagenunternehmer die
Preisberechnung vor. Die Abrech-
nung durch Uber geschieht derge-
stalt, dass über die GPS-Verbin-

dung des Handys des Uber-Fahrers
mittels der von Uber zur Verfügung
gestellten eigenen Fahrer-App die
zurückgelegte Wegstrecke sowie
die zurückgelegte Zeit von Uber
erfasst und abgerechnet wird. Dem
Fahrgast wird nach der Fahrt der
Fahrpreis durch Uber mitgeteilt
und hierauf aufgrund der vom
Fahrgast bei Uber hinterlegten Kre-
ditkartendaten abgebucht. Damit
verfügt aber jeder von Uber vermit-
telte Wagen über ein Messinstru-
ment zur Preisbestimmung. Ge-
mäß § 36 Abs 2 der Verordnung ist
jedoch in Mietwagen die Verwen-
dung von Messinstrumenten zur
Preisbestimmung verboten.

Fahrziel bei Order unbekannt
Außerdem entschied der VwGH,
dass bei Mietwagen bereits an-
lässlich der Bestellung des Fahr-
zeugs die zu erbringende Beförde-
rungsleistung zumindest nach An-
fangs- und Endpunkt zu umschrei-
ben ist (Ra 2014/03/006 vom 21. 10.
2014). Dergleichen wird von Uber
aber nicht verlangt, das Fahrtziel ist
bei der Bestellung nicht anzugeben.

Uber will nach eigenen Anga-
ben kein Personenbeförderungsun-
ternehmen sein und betreibt daher
kein Mietwagengewerbe. Uber hat

auch keine Konzession als Mietwa-
genunternehmer. Folglich geht die
vom Fahrgast bei Uber aufgegebene
Bestellung auch nicht in der Be-
triebsstätte eines Mietwagenunter-
nehmers ein, sondern muss erst
von Uber an den Mietwagenunter-
nehmer vermittelt werden.

Bei Mietwagen darf aber ge-
mäß § 36 Abs 3 der Verordnung die
Aufnahme der Fahrgäste nur am
Standort (in der Betriebsstätte) des
Gewerbetreibenden oder an dem
Ort erfolgen, der aufgrund einer in
der Wohnung oder Betriebsstätte
des Gewerbetreibenden eingegan-
genen Bestellung für die Fahrgast-
aufnahme vorgesehen ist.

Dass Uber, welches den Miet-
wagenunternehmern die obige Vor-
gangsweise auferlegt, sich bei dieser
Fahrdienstabwicklung rechtskon-
form verhält, darf daher ebenso be-
zweifelt werden wie seine Rolle als
bloßer Vermittler zwischen Kunden
und Mietwagenunternehmern, be-
denkt man die Fahrpreisvorgaben
an den Mietwagenunternehmer
und die Fahrpreisberechnungen
durch Uber.

Dr. Arno Brauneis ist Partner bei BKP Rechts-
anwälte in Wien. BKP Rechtsanwälte vertre-
ten Taxi 31300 VermittlungsgmbH.

Böhmdorfer hätte gern einen höheren Sorgfaltslevel am OGH. [ Michaela Bruckberger ]

„Gerichtskosten sind eine
oft unüberwindliche Hürde“
Zugang zumRecht. Anlässlich der Alpbacher Rechtsgespräche kritisiert
Ex-Justizminister Böhmdorfer im „Presse“-Gespräch die Gerichtsgebühren.

VON BENEDIKT KOMMENDA

Wien. Ungleichheit im Justizsystem:
Das ist eines der Themen, mit de-
nen sich die am Mittwoch und
Donnerstag stattfindenden Rechts-
gespräche beim Europäischen Fo-
rum Alpbach beschäftigen werden.
Passend zum Generalthema sollen
die Rechtsgespräche klären, wo das
Recht Ungleichheit schafft und was
es zu deren Bekämpfung zu leisten
vermag. Einer der Referenten, der
Anwalt und ehemalige Justizminis-
ter Dieter Böhmdorfer, ortet gravie-
rende Defizite beim Zugang zum
Recht, wobei er im Gespräch mit
der „Presse“ unter anderem die Ge-
richtsgebühren nennt.

Böhmdorfer, 2000 bis 2004 von
den Freiheitlichen nominierter Jus-
tizminister von Schwarz-Blau, sieht
in den Gerichtsgebühren „eine oft
unüberwindliche Hürde zum ver-
nünftigen Zugang zum Recht“. Wer
in einem Prozess über eine Million
Euro als Privater oder Unterneh-
mer eine Revision an den Obersten
Gerichtshof richte, müsse vorweg
29.727 Euro an Pauschalkosten
überweisen (letztlich zu tragen von
der unterlegenen Partei). Wenn der
Referent beim OGH zehn Stunden
daran arbeitet, ergebe das einen
Stundensatz der Republik von
2972,70 Euro.

Dabei sei man oft gezwungen,
das Höchstgericht anzurufen, weil
dieses in vielen Fragen keine ein-
heitliche Linie erkennen lasse.
Böhmdorfer kritisiert, dass der
OGH gefahrlos falsche Entschei-
dungen treffen könne – und schlägt
als Abhilfe vor, Amtshaftungsan-
sprüche auch gegen Entscheidun-
gen des Höchstgerichts zu ermögli-
chen. „Das würde den Sorgfalts-

level der geschätzten Hofrätinnen
und Hofräte des OGH erhöhen.“
Als weitere Hürden beim Zugang
zum Recht sieht der Anwalt eine
veraltete Gerichtsorganisation; er
würde die Bezirksgerichte in die
Landesgerichte überführen – und
kritisiert die Landeshauptleute,
weil diese das verhinderten.

Böhmdorfer stößt sich auch an
der überlangen Dauer von Verfah-
ren: 20% aller Zivilprozesse seien
in erster Instanz länger als drei Jah-
re anhängig, wer die Instanzen
durchlaufen müsse, könne mit
einer Dauer von fünf bis sechs Jah-
ren rechnen. „Das schädigt nicht
nur die einzelnen Personen, son-
dern die Volkswirtschaft schlecht-
hin.“ Auch in Strafsachen mehrten
sich die überlangen Verfahren: Die
Betroffenen würden schon allein
durch die Dauer persönlich und
wirtschaftlich ruiniert.

Streitigkeiten zwischen Unter-
nehmen könnten laut Böhmdorfer
rascher geklärt werden, stünde
dafür eine hochwertige staatliche
Schiedsgerichtsbarkeit mit Fach-
senaten und verkürztem Rechts-
mittelverfahren bereit; diese hätte
sowohl Hoheitskraft (wäre also
auch ohne den Willen beider Par-
teien einzuschalten) als auch Fach-
kompetenz. Das mögliche Gegen-
argument, mit einer extra zu be-
zahlenden schnelleren Justiz ent-
stünde eine Zweiklassengesell-
schaft, lässt Böhmdorfer nicht gel-
ten: „Das ist Gleichheit auf einem
höheren Niveau.“

In Alpbach geht es auch um
Sachwalterrecht, geistiges Eigen-
tum, Schutz Schwächerer und
Menschenrechte. Forum-Vizeprä-
sident Caspar Einem, Vordenker
der Rechtsgespräche, kann aus pri-
vaten Gründen nicht dabei sein.

Handelsgericht
Wien mit neuer
Präsidentin
Maria Wittmann-Tiwald folgt
verstorbenem Peter Hadler.

Wien. Das Handels-
gericht Wien hat
eine neue Präsi-
dentin, am 11. Sep-
tember, wenn die

meisten aus dem Urlaub zurück
sind, wird sie auch feierlich in
ihr Amt eingeführt: Maria Witt-
mann-Tiwald (Jahrgang 1960).

Sie folgt Präsident Peter
Hadler nach, der im heurigen
März 53-jährig verstorben ist.
Wittmann-Tiwald war bisher
Richterin in einem handels-
rechtlichen Senat des Oberlan-
desgerichts Wien, wo sie zuletzt
für Firmenbuchsachen und
Konkurse zuständig war.

Öffentlich in Erscheinung
getreten ist die Richterin eher in
ihrer Funktion als Kovorsitzen-
de der Fachgruppe Grundrech-
te und interdisziplinärer Aus-
tausch in der Richtervereini-
gung. Ihre unternehmensrecht-
liche Qualifikation hatte sie
schon als Assistentin beim mitt-
lerweile emeritierten Professor
für Zivil- und Unternehmens-
recht an der WU, Peter Doralt,
aufzubauen begonnen. Seit
2014 ist Wittmann-Tiwald Mit-
glied der Übernahmekommis-
sion, die Übernahmeangebote
und Pflichtangebote bei börse-
notierten Unternehmen prüft.

Gruppenklage gefordert
In ihrer neuen Funktion will
Witmann-Tiwald die Europäi-
sierung der Justiz weiter fördern
und auf die europaweite Ver-
breitung des Firmenbuchs hin-
arbeiten. Damit das Handels-
gericht besser der Welle an An-
legerklagen standhalten kann,
tritt sie für die gesetzliche Ein-
führung eines – prozessökoni-
mischen – kollektiven Rechts-
schutzes ein, auch Gruppenkla-
ge genannt. Das Kapitalmarkt-
recht macht heute einen großen
Teil der Arbeit des Handelsge-
richts aus. Außerdem möchte
Wittmann-Tiwald die Kommu-
nikation innen und nach außen
verbessern. (kom) [ Mirjam Reither ]

Unterbringung:
Zwang häufiger,
Prüfung weniger
Zahl der gerichtlichen
Anhörungen sank relativ.

Wien. Die Zahl der zwangsweisen
Unterbringungen in psychiatri-
schen Anstalten in Österreich ist
seit dem Jahr 2000 von unter
15.000 jährlich auf mehr als
23.000 im Jahr 2014 gestiegen.
Der Anstieg der gerichtlichen
Überprüfung dieser Maßnahme,
die binnen vier Tagen stattfin-
den muss, ist demgegenüber
weniger deutlich ausgefallen
(von 8459 auf 12.244), sodass die
Zahl der gerichtlichen Prüfun-
gen relativ gesehen gesunken ist
(von 57,57% auf 52,13%). Das
geht aus der Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage der
Grünen durch Justizminister
Wolfgang Brandstetter hervor.

„Massiver Eingriff“
Die Unterbringung soll die Be-
troffenen und ihre Umgebung
schützen. „Die Freiheitsentzie-
hung ist ein massiver Grund-
rechtseingriff, selbst wenn sie
nur ein paar Tage dauert“, sagt
der Grüne Justizsprecher, Albert
Steinhauser, zur „Presse“. Der
Rückgang der Überprüfungen
sei „besorgniserregend“. Der
Abgeordnete appelliert ans Ge-
sundheitsministerium zu klären,
wie es dazu gekommen ist und
ob Patienten gezielt vor Ende der
Viertagefrist entlassen würden,
umder Anhörung vorzubeugen.

Peter Barth, Leiter der Abtei-
lung für Familien-, Personen-
und Erbrecht im Justizministe-
rium, warnt vor vorschnellen
Schlüssen aus der Statistik.
Einerseits könne der Anstieg der
Unterbringungen darauf zurück-
zuführen sein, dass vermehrt
Personen statt einmal sehr lang
ein paarmal kurz untergebracht
würden. Die Toleranz der Be-
völkerung gegenüber psychisch
auffälligem Verhalten dürfte ge-
sunken sein, soziale Auffang-
netze außerhalb der Psychiatrie
hielten weniger gut. Anderer-
seits wirkten Medikamente heu-
te oft sehr rasch, sodass Patien-
ten häufig vor dem vierten Tag
heimgehen könnten. (kom)


